
Bauern-M acht in der DDR“ stehen, eine gute S tudien
disziplin zeigen und das „Volkseigentum “ als Ausdruck  
der sozialistischen Ordnung achten und schützen. 
A u s g e s c h l o s s e n  von der allgemeinen Stipendien- 
Versorgung s i n d  g r u n d s ä t z l i c h  die Söhne und  
Töchter von P rivatunternehm ern und Angehörigen der 
freien  Berufe, sow eit diese n icht selbst im  Interesse  
der Sowjetzonen-Politik besonders gefördert werden. 
Der P rozentsatz der Betroffenen fä llt jedoch deshalb 
kaum  ins Gewicht, weil solche Studienbewerber im  all
gem einen bereits beim Zulassungs-Verfahren unberück
sich tig t geblieben sind.
Verantwortlich fü r  die Verteilung der Stipendien ist die 
an jeder U niversität und Hochschule der Sowjetzone  
beim Prorektorat fü r  Studentenangelegenheiten gebil
dete Stipendien-Kommission. A ls R ichtschnur fü r  die zu  
treffende Entscheidung dient der Stipendien-Kommission  
die beim P rorektor fü r  Studentenangelegenheiten ge
fü h rte  zentrale „Entw icklungskartei“.
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Verordnung
über die Gewährung von Stipendien an Studierende 

der U niversitäten  und Hochschulen

Vom 3. F eb ru ar 1955 
in  der F assung  vom 24. Ja n u a r 1957

Bei der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus in der 
D eutschen D em okratischen Republik kom m t der E n t
w icklung der W issenschaft eine große Bedeutung zu. Die 
w issenschaftliche A rbeit w ird durch die Regierung all
seitig  gefördert und deshalb der A usbildung junger 
w issenschaftlicher K ader ganz besondere A ufm erksam 
keit gewidmet.
Die Tore unserer U niversitäten  und Hochschulen sind 
den begabten Jugendlichen aus allen Schichten unserer 
Bevölkerung geöffnet. Durch B ereitstellung um fang
reicher M ittel w ird entsprechend den G rundsätzen der 
A rbeiter- und B auem m acht den begabten Studierenden 
durch Gewährung s taatlicher Studienbeihilfen ein syste
m atisches Studium  ermöglicht. Die Studierenden wissen, 
daß hohe Anforderungen an sie gestellt werden, um  nach 
Abschluß des Studium s dem A uftrag  der Deutschen 
D em okratischen Republik gerecht w erden zu können, 
verantw ortliche Funktionen in der Industrie, in der Land
w irtschaft, in den Lehr- und Forschungs-Einrichtungen 
oder in  den S taatsorganen  auszuüben. Die studierende 
Jugend m uß sich dieses V ertrauens w ürdig erweisen.
Die w irtschaftliche und politische Entw icklung in  der 
Deutschen D em okratischen Republik erfo rdert un te r 
Anwendung dieser G rundsätze eine N euregelung des 
Stipendienwesens, nach der den begabten Jugendlichen 
aus den Bevölkerungsschichten, die am  Aufbau der D eut
schen D em okratischen Republik aktiv  m itarbeiten, durch 
die G ew ährung von Stipendien die m aterielle Grundlage 
fü r  die D urchführung des Studium s gegeben wird.

Es wird deshalb folgendes verordnet:

§ 1
K reis der S tipendienem pfänger 

Monatliche Stipendien können gew ährt werden an:
1. A rbeiter und deren Kinder,
2. Genossenschaftsbauern und w erk tä tige Einzelbauern 

und deren Kinder,
3. andere W erk tätige und deren Kinder, wie A ngestellte 

und H andw erker,
4. Angehörige der schaffenden Intelligenz und deren 

Kinder,

5. Personen, denen auf Grund der Gesetze und V erord
nungen eine besondere F örderung zugesichert ist und 
deren K inder (einschließlich Voll- und Halbw aisen).

6. In  E hren  entlassene Angehörige der N ationalen 
Volksarmee, der bewaffneten O rgane des M iniste
rium s des Innern  und der bewaffneten O rgane des 
M inisterium s fü r  S taatssicherheit, sofern das S tu
dium spätestens zwei Ja h re  nach der E ntlassung aus 
dem D ienst aufgenom m en wird.

§ 2
V oraussetzungen fü r die Gewährung von Stipendien

(1) Studierenden aus dem im  § 1 genannten Personen
kreis können Stipendien gew ährt werden, wenn sie zur 
A rbeiter- und B auernm acht in der Deutschen D em okra
tischen Republik stehen, eine gu te Studiendisziplin zei
gen, das Volkseigentum achten und schützen und den 
A nforderungen in  den Zwischenprüfungen, Seminaren, 
P ra k tik a  w ährend des Studiums, in der A bschlußprüfung 
an  den Oberschulen oder sonstigen zu r Hochschulreife 
führenden L ehranstalten  bzw. in der Sonderreifeprüfung 
voll entsprechen.........................

Quelle: G esetzblatt DDR Teil I, 1955, S. 101 und 1957, 
S. 93.

*
Studenten , die während des S tudium s „ideologische 
Schwächen“ zeigen oder gar den Verdacht erregen, sie 
seien „Feinde des Arbeiter-und-Bauern-Staates“ m üssen  
m it empfindlichen M aßregelungen, nicht selten sogar 
m it ihrer E xm atriku la tion  rechnen.
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A us: „Kein P la tz  fü r  H euchler an  der U ni“

Die FD J-G ruppe des 2. S tudienjahres der Juristischen 
F ak u ltä t veru rte ilt das doppelzünglerische A uftre ten  
des S tudenten Rüge. Sie forderte, ihn zu exm atrikulieren. 
An der Juristischen  F ak u ltä t stud ierte  der S tudent Bernd 
Rüge. E r  w urde als Sohn eines Gießers im Jah re  1938 
in  Rostock geboren. Von der fü r die Bewohner des N or
dens bezeichnenden Bescheidenheit und Zurückhaltung, 
von ih rer ruhigen Ü berlegtheit w ar ihm  aber wenig oder 
nichts in die Wiege gelegt worden. N ach seinem A bitur 
bewarb e r  sich bei der Juristischen F ak u ltä t — und leider 
w urde er auch aufgenommen. Nun, da er an seiner Zim
m ertü r ein Schild m it der A ufschrift „stud. ju r. Rüge, 
zweimal klingeln“ befestigen konnte, da er ein „akade
m ischer B ürger“ w ar, sollte auch die Zeit des sorglosen 
und „freien“ Lebens beginnen. S päter w ürde m an dann 
eine gutgehende A nw altspraxis eröffnen und sich den 
Teufel um  gesellschaftspolitische A rbeit scheren. Weil 
aber an  unserer F ak u ltä t verantw ortliche F unktionäre 
fü r  den S taa tsd ienst ausgebildet werden, erw arten  w ir 
von allen unseren Studenten, daß sie sich lebhaft an  der 
politischen A rbeit beteiligen und k la r fü r den Sozialismus 
Stellung beziehen.
Rüge h a t aber in den vergangenen vier Sem estern fa s t  
keine gesellschaftliche A rbeit geleistet. Neben dieser 
politischen Inak tiv itä t, die schon darauf schließen ließ, 
daß er kaum  ein gu ter R ichter oder S taa tsanw alt würde, 
zeigte er auch schlechte fachliche Leistungen. E r s tu 
dierte nicht, sondern verschaffte sich einen „allgemeinen 
Überblick“. F ü r  andauernde geistige A rbeit fand er n icht 
die nötige Ausdauer. N atürlich  zeigte er dem entspre
chend auch m angelhafte Studienergebnisse. O ft geschah 
es, daß seine Gruppe sich m it ihm befaß te und ihm  Hilfe 
anbot. Wie an tw orte te er d arau f?  Als er auf einer F D J- 
W ahlversam m lung g efrag t wurde, ob seiner M einung 
nach eine zu r W ahl gestellte Genossin gew ählt würde, 
m einte e r  lakonisch: „Die ,Roten’ stim m en schon fü r  
sie“ (!). Das w ar zur Zeit der U ngarnereignisse, und w ir
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